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Anlage 6 
 
 
Bebauungsplan Vergnügungsstätten und andere Einrichtungen  
im Stadtbezirk Stammheim (Sta 119) 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 4a Abs. 2 BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom  
13. Dezember 2016 und der Frist von einem Monat durchgeführt. 
 

Behörde/ 
Träger öffent-
licher Belange 

Stellungnahme Stellungnahme 
der Verwaltung 

Berück-
sichtigt 

ja nein 

Amt für Um-
weltschutz 
(Schreiben vom 
16.01.2017) 

Naturschutz und Verkehrslärm: 
Keine Hinweise. 
 
Grundwasser-, Boden- und Immissi-
onsschutz, Stadtklimatologie, Luft-
hygiene und Energie: 
Diese Belange sind von der Planung 
nicht betroffen 

Zur Kenntnis ge-
nommen 
 
Zur Kenntnis ge-
nommen 

--- 
 
 

--- 

--- 
 
 

--- 

     

Deutsche Bahn 
AG 
DB Immobilien 
(Schreiben vom 
29.12.2016) 

Durch das Bebauungsplanverfahren 
werden die Belange der DB AG und 
ihrer Konzernunternehmen nicht 
berührt. Wir haben daher weder Be-
denken noch Anregungen vorzu-
bringen. Auf die durch den Eisen-
bahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen entstehenden Immis-
sionen (insbesondere Luft- und Kör-
perschall usw.) wird vorsorglich hin-
gewiesen. 

Zur Kenntnis ge-
nommen 

--- --- 

     

Eisenbahn-
Bundesamt 
(Schreiben vom 
21.12.2016) 

Von Seiten des Eisenbahn-
Bundesamtes bestehen keine Be-
denken gegen den Bebauungsplan 
Vergnügungsstätten und andere 
Einrichtungen in Stuttgart-
Stammheim. 

Zur Kenntnis ge-
nommen 

X  

     

Gesundheits-
amt 
(Schreiben vom  
19.12.2016) 

Keine Einwände. Zur Kenntnis ge-
nommen 

X  

     

Handwerks-
kammer Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom 

Zu diesem Bebauungsplan haben 
wir keine Bedenken oder Anregun-
gen. 

Zur Kenntnis ge-
nommen 

X  
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27.12.2016) 

     

IHK Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom  
11.01.2017) 

Die IHK Region Stuttgart unterstützt 
die Vergnügungsstätten-Konzeption 
und den der Umsetzung dienenden 
Bebauungsplan für Stammheim. 
 
Insbesondere legt die IHK Wert auf 
Regelungen für die Bestandsbetrie-
be (erweiterter Bestandsschutz un-
ter Ausschluss von Erweiterungen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weder aus verkehrlicher Sicht noch 
aus Sicht des Handels bestehen 
derzeit Anmerkungen oder Beden-
ken. 
 
Für Informationen über den weiteren 
Verlauf der der Planungen wären 
wir Ihnen dankbar. 
 

Zur Kenntnis ge-
nommen  
 
 
 
Im Geltungsbe-
reich des Bebau-
ungsplans befin-
den sich keine 
vorhandenen und 
baurechtlich ge-
nehmigten Betrie-
be, die einen er-
weiterten Be-
standsschutz nach 
§ 1 Abs. 10 BauN-
VO benötigen. 
 
Zur Kenntnis ge-
nommen 
 
 
 
Die weitere Betei-
ligung am Verfah-
ren wird zugesi-
chert. 

--- 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

--- 
 
 
 
 

X 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

     

Regierungsprä-
sidium Stuttgart 
(Schreiben vom 
16.01.2017) 

Raumordnung: 
Aus raumordnerischer Sicht beste-
hen keine Bedenken gegen den Be-
bauungsplan. 
 
Anmerkung: 
Die Abteilung 4 und 8 – Straßenwe-
sen und Verkehr sowie Denkmal-
pflege – melden Fehlanzeige. 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig – soweit nicht be-
reits geschehen – um Beachtung 
des Erlasses zur Koordination in 
Bauleitplanverfahren vom 
03.11.2015 mit jeweils aktuellem 
Formblatt (abrufbar unter 
https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Bauen/Bauleitplan
ung/Seiten/default.aspx). 
 
 

Zur Kenntnis ge-
nommen 
 
 
 
Zur Kenntnis ge-
nommen 
 
 
 
Wird zugesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Zur Aufnahme in das Raumord-
nungskataster wird gemäß 
§ 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Re-
gierungspräsidium nach Inkrafttre-
ten des Planes eine Mehrfertigung 
davon – zusätzlich in digitalisierter 
Form – im Originalmaßstab zugehen 
zu lassen. 

Wird zugesichert. X 

     

Verband Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom 
19.12.2016) 

Der Planung stehen regionalplaneri-
sche Ziele nicht entgegen. 
 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 

Zur Kenntnis ge-
nommen 
 
Die weitere Betei-
ligung am Verfah-
ren wird zugesi-
chert. 

--- 
 
 

X 

--- 

     

Stadtverwaltung 
Gemeinde Mög-
lingen 

Durch die Planung werden keine 
Belange der Gemeinde Möglingen 
berührt. 
 
Eine Beteiligung der Gemeinde 
Möglingen am weiteren Verfahren 
ist nicht erforderlich. 

Zur Kenntnis ge-
nommen 
 
 
Zur Kenntnis ge-
nommen 
 

X 
 
 
 

X 

 

 


